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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1989

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §4 Abs5;

Rechtssatz

Hat der Besch auf den Anprall mit einer Besichtigung beider Pkws reagiert, ist für die Beurteilung der Frage, ob ihn die

Meldep=icht iSd § 5 Abs 4 StVO getro>en habe, maßgebend, ob ihm die Beschädigung des Blinkerglases und des

Stoßstangenecks im Rahmen der nach dem Unfall vorgenommenen Besichtigung bei gehöriger Aufmerksamkeit zu

Bewusstsein hätte kommen müssen.

Schlagworte

Meldepflicht
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